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Vertrag  
für PtX_Technologie- & Marktradar Asien 
  

Vergabenummer 009-N-2603  

 

 

zwischen  Zukunft – Umwelt – Gesellschaft (ZUG) gGmbH 

 Robert-Schuman-Platz 3 

 53175 Bonn 

 Deutschland 

  

 (nachstehend „Auftraggeberin“ genannt -) 

  

und  N.N. – laufende Vergabe  

   

   

   

  

 (nachstehend „Auftragnehmer“ genannt -) 

  

 

- nachfolgend gemeinsam „Parteien“ - 

 

 
Der nachfolgende Vertrag kommt mit Zuschlag auf das Angebot des Auftragnehmers zu-
stande. Der Vertrag ist ohne Unterschrift gültig. 
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§ 1 Gegenstand des Vertrages, Pflichten des Auftragnehmers 

(1) Die nachfolgenden Regelungen finden Anwendung auf öffentliche Dienstleistungsauf-

träge gem. § 103 Abs. 2 und 4 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB). In-

halt und Umfang der Leistungen ergeben sich aus den in § 2 im Einzelnen aufgeführten 

Vertragsbestandteilen, insbesondere der Leistungsbeschreibung der Auftraggeberin.  

(2) Kennzeichnet die Auftraggeberin in ihrer Leistungsbeschreibung Leistungen als „optio-

nal“ oder Bedarfsposition, besteht für den Auftragnehmer kein Anspruch auf die Beauf-

tragung dieser Leistung. Die Auftraggeberin behält sich das Recht vor, diese Leistungen 

zu einem späteren Zeitpunkt zu beauftragen.  

(3) Schließt die Auftraggeberin eine Rahmenvereinbarung ab, legt sie ein Höchstwert 

und/oder eine Höchstmenge fest. Sofern nichts Abweichendes festgelegt ist, wird kein 

Anspruch des Auftragnehmers auf ein bestimmtes Auftragsvolumen bzw. eine be-

stimmte Auftragsmenge begründet. Die Entscheidung der Auftraggeberin über die An-

zahl bzw. den Umfang der zu beauftragenden Leistungen liegt in diesem Fall allein im 

Ermessen der Auftraggeberin. Der Auftragnehmer ist gleichwohl verpflichtet, die vertrag-

lich festgelegten Leistungen zu erbringen.  

(4) Sofern Leistungen nicht bereits mit dem Zuschlag beauftragt sind, erfolgt die Beauftra-

gung durch Abruf durch die Auftraggeberin.  

(5) Der Auftragnehmer ist zur vertragsgemäßen und termingerechten Leistungserbringung 

verpflichtet. Er hat die Leistungsanforderungen in der Leistungsbeschreibung mit den 

sachlichen und persönlichen Mitteln zu erfüllen, die in seinem Angebot aufgeführt sind. 

Die Leistungen müssen dem neuesten Stand der Wissenschaft und Technik sowie an-

erkannten fachlichen Regeln entsprechen.  
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(6) Über die vertragsgemäße Ausführung der Leistungen kann sich die Auftraggeberin je-

derzeit selbst oder durch unverzüglich zu erteilende Auskünfte des Auftragnehmers un-

terrichten. Der Auftragnehmer stellt darüber hinaus sicher, dass die Auftraggeberin stän-

dig über den Stand der Arbeiten unterrichtet ist und über erforderliche Entscheidungen 

zur Leistungserbringung rechtzeitig und umfassend informiert wird. 

§ 2 Vertragsbestandteile 

(1) Es gelten nacheinander als Vertragsbestandteile: 

(a) ggf. der Bewerber-/Bieterfragen-Antworten-Katalog zu den Vergabeunterlagen   

(b) die Leistungsbeschreibung der Auftraggeberin in der aktuellen Fassung zum Zeit-

punkt des Zuschlags 

(c) ggf. Besondere Vertragsbedingungen 

(d) dieser Vertragstext 

(e) das (endgültige) Angebot des Auftragnehmers (im Folgenden „Angebot“), insbeson-

dere Konzepte und Preisangaben im Preisblatt, sowie ggf. Teilnahmeantrag   

(f) die Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung, sofern eine Auftragsverarbeitung gem. 

Art. 28 DSGVO gegeben ist 

(g) die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) 

in der bei Versand der Vergabeunterlagen geltenden Fassung mit Ausnahme frei-

beruflicher Leistungen 

(2) Bei Widersprüchen zwischen den o.g. Vertragsbestandteilen gilt immer der in der Hie-

rarchie höher gestellte Vertragsbestandteil.  

(3) Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers finden keine Anwendung. 

§ 3 Vertragslaufzeit, Leistungstermine  

(1) Dieser Vertrag kommt mit Zuschlag auf das Angebot des Auftragnehmers zustande. Der 

Leistungszeitraum und/oder vorgegebene (verbindliche) Leistungstermine ergeben sich 

aus der Leistungsbeschreibung.   

(2) Schließt die Auftraggeberin eine Rahmenvereinbarung ab, endet diese, ohne dass es 

einer Kündigung bedarf, frühestens mit Erreichen des Höchstwerts oder der Höchst-

menge und spätestens zu dem in der Leistungsbeschreibung genannten Termin. Die 

Auftraggeberin kann bis zum Ende der Laufzeit der Rahmenvereinbarung Einzelaufträge 

abrufen, auch wenn die Leistungszeit des Einzelauftrags die Laufzeit der Rahmenver-

einbarung übersteigt.  

(3) Sofern in der Leistungsbeschreibung vorgesehen, hat die Auftraggeberin das Recht, den 

Vertrag zu den im Angebot genannten Konditionen, insbesondere der angegebenen 

Preise zu verlängern. Es besteht kein Anspruch des Auftragnehmers, dass die Auftrag-

geberin diese Option ausübt. Im Fall der Inanspruchnahme der Verlängerungsoption 

wird eine diesbezügliche Erklärung spätestens 3 Monate vor Ende der Vertragslaufzeit 

gegenüber dem Auftragnehmer abgegeben. 
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§ 4 Vergütung, Leistungsnachweise 

(1) Die auf der Grundlage dieses Vertrages vom Auftragnehmer erbrachten Leistungen wer-

den nach Maßgabe des bezuschlagten Angebotes des Auftragnehmers vergütet. Die 

dort genannten Preise sind Nettobeträge. Alle Preise verstehen sich, soweit Umsatz-

steuerpflicht besteht, zuzüglich der geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer. 

(2) Ist eine Vergütung zum Pauschalfestpreis vereinbart, gilt Folgendes:  

Der Pauschalfestpreis ist die einseitig nicht änderbare Gesamtvergütung, die für die 

Leistung geschuldet ist. Reisezeiten, Reisekosten, Material- und Nebenkosten werden 

nicht separat vergütet. Nachforderungen durch den Auftragnehmer sind ausgeschlos-

sen, soweit die Parteien keine Änderung der Leistungen vereinbaren. 

(3) Ist eine Vergütung nach Aufwand vereinbart, gilt Folgendes: 

(a) Es wird der Zeitaufwand, d.h. die tatsächliche Arbeitszeit vergütet. Reisezeiten wer-

den folglich nur vergütet, wenn es nachgewiesene Arbeitszeit ist. In der Vergütung 

enthalten sind Material- und Nebenkosten. Vereinbaren die Parteien Reisen für 

nach Aufwand vergütete Leistungen erfolgt die Vergütung entsprechend der Rege-

lung in den Vergabeunterlagen.  

(b) Die Abrechnung erfolgt nach dem angebotenen Tagessatz bzw. Stundensatz. Ein 

Tagessatz entspricht acht Stunden. Wird weniger oder mehr als acht Stunden gear-

beitet, rechnet der Auftragnehmer den Tagessatz anteilig ab (Tagessatz/8). Wird 

nach Stundensatz oder anteiligem Tagessatz abgerechnet, ist der Aufwand in 15-

Minuten-Intervallen abzurechnen.  

(c) Ist bei Vergütung nach Aufwand eine Obergrenze vereinbart, teilt der Auftragnehmer 

der Auftraggeberin jeweils unaufgefordert den Bearbeitungsstand und den voraus-

sichtlichen Restaufwand mit, wenn die Obergrenze zu ca. 75% und zu 100% erreicht 

ist oder wenn sich abzeichnet, dass Hinderungsgründe der vollständigen Erbringung 

der Leistung innerhalb der Obergrenze entgegenstehen. Unabhängig hiervon ist der 

Auftragnehmer auch bei Überschreitung dieser Obergrenze zur vollständigen Er-

bringung der vereinbarten Leistung verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn der Auftrag-

nehmer die Überschreitung nicht zu vertreten hat. Der Auftragnehmer ist jedoch in 

diesem Fall verpflichtet, die vereinbarte Leistung gegen zusätzliche Vergütung nach 

Aufwand zu den vereinbarten Sätzen vollständig zu erbringen, sofern die Auftrag-

geberin dies verlangt. 

(d) Über die getätigten Leistungen sind Leistungsnachweise zu führen. Diese können 

stichworthaft geführt werden, müssen jedoch nachvollziehbar erkennen lassen, wel-

che Leistungen im Einzelnen wann und durch welchen Mitarbeitenden getätigt wur-

den und ggf. welches Arbeitspaket berührt war.  

(4) Reisekosten im Sinne dieses Vertrages sind Aufwendungen des Auftragnehmers für An- 

und Abreise zum Ort der vereinbarten Leistung. Aufwendungen können sein: Fahrtkos-

ten, Übernachtungskosten, Reisenebenkosten. 

(5) Nebenkosten im Sinne dieses Vertrages sind Aufwendungen oder Kosten des Auftrag-

nehmers, die zur Leistungserbringung notwendig und keine Material- oder Reisekosten 

sind.  
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(6) Leistungen, die der Auftragnehmer ohne ausdrückliche Beauftragung abweichend von 

diesem Vertrag erbringt, werden weder vergütet noch werden die Kosten erstattet. 

(7) Die Verordnung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen (VO PR 30/53) 

findet Anwendung. 

§ 5 Rechnungslegung, Zahlungsweise 

(1) Die Vergütung von Leistungen ist nach vollständiger Erbringung der Leistung fällig. Vo-

rauszahlungen sind grundsätzlich ausgeschlossen. 

(2) Die Vergütung von Werkleistungen setzt die erfolgreiche Abnahme durch die Auftragge-

berin voraus. Abschlagszahlungen auf abgrenzbare Positionen in der Leistungsbe-

schreibung sind zulässig. Anstelle von Abschlagszahlungen können Teilzahlungen ver-

einbart werden. Teilzahlungen setzen eine erfolgreiche Teilabnahme voraus.   

(3) Die Vergütung von Dienstleistungen ist monatlich nachträglich fällig.   

(4) Die Rechnungen sind nach Maßgabe des Angebotes des Auftragnehmers zu gliedern. 

Die Rechnung muss die Pflichtangaben im Inland nach § 14 Abs. 4 UStG ausweisen. 

Der Abrechnung sind aussagekräftige und lückenlose Nachweise, z.B. Leistungsnach-

weise beizufügen. Etwaige Drittkosten, wie z.B. Reisekosten, sind durch Beifügen der 

Rechnungen der Dritten nachzuweisen.  

(5) Auf den Rechnungen ist als Leistungsempfänger die Auftraggeberin mit der Anschrift 

des Firmensitzes in Bonn auszuweisen. Rechnungen sind ausschließlich per E-Mail an 

rechnungseingang@z-u-g.org zu richten. Auf Rechnungen ist stets Vertragsname, 

Vergabenummer und der konkrete Ansprechpartner auszuweisen. 

(6) Zahlungen erfolgen nachträglich innerhalb von 30 Kalendertagen nach Billigung der 

Leistung und Vorlage einer vollständigen, inhaltlich richtigen und prüffähigen Rechnung 

kostenfrei auf ein inländisches Bankkonto des Auftragnehmers. Vorher tritt Verzug nicht 

ein. Bei einer unvollständigen, inhaltlich unrichtigen oder wegen inhaltlicher Unklarheiten 

nicht prüffähigen Rechnung ist für den Fristbeginn der Zeitpunkt maßgeblich, zu dem die 

Rechnung vervollständigt oder berichtigt wurde bzw. zu dem bestehende Unklarheiten 

zur Rechnung aufgeklärt worden sind. 

§ 6 Einsatz von Personal 

(1) Der Auftragnehmer wird die Erfüllung der vertraglichen Pflichten in gleichbleibend hoher 

Qualität dauerhaft gewährleisten. Er hat dafür zu sorgen, dass für die Aufgabenerledi-

gung jederzeit fachkundiges Personal in ausreichender Anzahl zur Verfügung steht. Das 

eingesetzte Personal muss vereinbarungsgemäß, mindestens jedoch dem Vertrags-

zweck und der Aufgabenstellung entsprechend, qualifiziert sein.   

(2) Sofern und soweit in den Vergabeunterlagen die Qualifikation und Erfahrung des mit der 

Ausführung des Auftrags betrauten Personals für die Auftragsausführung von besondere 

Bedeutung ist, darf der Auftragnehmer das angebotene Personal nur mit vorheriger Zu-

stimmung der Auftraggeberin auswechseln. Die Auftraggeberin wird ihre Zustimmung 

erteilen, wenn die Ablösung zwingend erforderlich ist und der Auftragnehmer eine qua-

lifizierte Ersatzperson anbietet. Zwingend erforderlich ist die Ablösung, wenn der weitere 

mailto:einkauf@z-u-g.org
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Einsatz unmöglich ist. Die Ersatzperson gilt nur dann als qualifiziert, wenn sie mindes-

tens über die Qualifikation und Erfahrung der auszutauschenden Person verfügt. Dies 

hat der Auftragnehmer gegenüber der Auftraggeberin nachzuweisen. Eine höhere Qua-

lifizierung begründet keinen Anspruch auf Erhöhung der Vergütung. Die Einarbeitung 

der Ersatzperson erfolgt auf Kosten des Auftragnehmers. 

(3) Die Auftraggeberin kann mit Begründung den Austausch einer vom Auftragnehmer ein-

gesetzten Person verlangen, wenn diese nicht vereinbarungsgemäß qualifiziert ist oder 

mehr als unerheblich gegen vertragliche Pflichten verstoßen hat. In diesen Fällen gilt 

Abs. 2.  

§ 7 Einsatz von Unterauftragnehmern 

(1) Der Auftragnehmer darf die im Angebot benannten Unterauftragnehmer nur mit vorheri-

ger Zustimmung der Auftraggeberin austauschen, selbst, wenn er die entsprechende 

Leistung nunmehr selbst durchführen will. Eine Zustimmung ist auch dann erforderlich, 

wenn der Auftragnehmer Unterauftragnehmer, die im Angebot nicht benannt sind, mit 

der Ausführung der Leistung beauftragen will. Eine Zustimmung ist nicht erforderlich bei 

unwesentlichen Teilleistungen oder bei solchen Teilleistungen, auf die der Betrieb des 

Auftragnehmers nicht eingerichtet ist.  

(2) Unterauftragnehmer sind solche Unternehmen, deren sich der Auftragnehmer auf Basis 

eines entgeltlichen Vertrages zur Erfüllung der Leistung bedient. Zu Unterauftragneh-

mern zählen auch mit dem Auftragnehmer konzernrechtlich verbundene Unternehmen 

(§§ 15-18 AktG). Unterauftragnehmer im Sinne des Vertrages sind auch solche, die wie-

derum von Unterauftragnehmern eingesetzt werden (Unterauftragnehmerkette). Die Be-

auftragung des Unterauftragnehmers erfolgt im Namen und auf Rechnung des Auftrag-

nehmers. Seine Einarbeitung erfolgt auf Kosten des Auftragnehmers.  

(3) Will der Auftragnehmer die Zustimmung nach Abs. 1 einholen, hat er der Auftraggeberin 

frühzeitig den Unterauftragnehmer anzuzeigen, diesen namentlich zu benennen und die 

von ihm durchzuführende Leistung anzugeben. Die Auftraggeberin wird zustimmen, 

wenn sich unter Berücksichtigung des neuen Unterauftragnehmers keine andere Zu-

schlagsentscheidung ergeben hätte und auch sonst kein sachlicher Grund dem Einsatz 

des Unterauftragnehmers entgegensteht.  

(4) Der Auftragnehmer steht für die Einhaltung der Verpflichtungen aus diesem Vertrag 

durch den Unterauftragnehmer ein, soweit dieser nicht auf Weisung der Auftraggeberin 

tätig wird.  

(5) Der Auftragnehmer stellt sicher, dass sich der Unterauftragnehmer, soweit dies seine 

Leistungen betrifft, zuvor dem Auftragnehmer gegenüber zur Einhaltung der vertragli-

chen Regelungen mindestens in gleichem Umfang verpflichtet hat, wie der Auftragneh-

mer der Auftraggeberin verpflichtet ist. Dies betrifft insbesondere auch die Verpflichtung 

des Unterauftragnehmers zur Einhaltung der Pflichten zum Datenschutz und Vertrau-

lichkeit sowie im Hinblick auf die Zuverlässigkeit und entsprechenden Qualifikation des 

von ihm eingesetzten Personals. Auf Anforderung der Auftraggeberin weist der Auftrag-

nehmer die Verpflichtung nach. 
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§ 8 Gewährleistung für werkvertragliche Leistungen  

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, ein geschuldetes Werk frei von Sach- und Rechts-

mängeln zu erstellen. Für die zum Zeitpunkt der jeweiligen Abnahme beiden Parteien 

bekannten und nicht behobenen Mängel gelten die Mängelansprüche als vorbehalten.  

§ 9 Schlechtleistung bei Dienstleistungen 

Wird eine Dienstleistung nicht vertragsgemäß erbracht, ist die Auftraggeberin berechtigt, 

vom Auftragnehmer zu verlangen, die Leistung ohne Mehrkosten für die Auftraggeberin 

innerhalb angemessener Frist vertragsgemäß zu erbringen. Dies gilt nicht, wenn der 

Auftragnehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Auftraggeberin kann al-

ternativ Minderung entsprechend § 638 BGB verlangen. Die Auftraggeberin kann die 

Vergütung insoweit versagen, als die erbrachte Dienstleistung infolge einer vom Auftrag-

nehmer zu vertretenden Schlechtleistung für die Auftraggeberin ohne Interesse ist. Die 

sonstigen Ansprüche der Auftraggeberin, insbesondere auf Schadens- oder Aufwen-

dungsersatz bleiben hiervon unberührt. 

§ 10 Nutzungsrechte  

(1) „Leistungsergebnisse“ sind sämtliche durch die Tätigkeit des Auftragnehmers im Rah-

men dieses Vertrags geschaffenen Wertschöpfungen. Beispielhaft und nicht abschlie-

ßend fallen darunter Konzepte, Designs, Gutachten, Datenbanken, Studien, Dokumente, 

Projektskizzen, Präsentationen und deren Entwürfe. 

(2) Die Auftraggeberin erwirbt im Zeitpunkt ihrer Entstehung an den Leistungsergebnissen 

vom Auftragnehmer das ausschließliche, auf alle Nutzungsarten bezogenen, inhaltlich, 

räumlich und zeitlich unbeschränkten Nutzungsrecht. Dieses Nutzungsrecht beinhaltet 

insbesondere die Vervielfältigung, Verbreitung, öffentliche Wiedergabe und öffentliche 

Zugänglichmachung in allen bekannten Nutzungsarten unter angemessener namentli-

cher Nennung des Auftragnehmers. Die Auftraggeberin ist berechtigt, Bearbeitungen 

und Umgestaltungen der Leistungsergebnisse vorzunehmen und diese in gleicher Weise 

wie die Leistung zu nutzen. Auf Verlangen des Auftragnehmers ist auf die Umgestaltung 

bzw. Bearbeitung hinzuweisen. Die Auftraggeberin ist ohne gesonderte Zustimmung für 

jeden Einzelfall befugt, die Nutzungsrechte ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen 

oder Dritten Nutzungsrechte einzuräumen.  

(3) Der Auftragnehmer haftet der Auftraggeberin dafür, dass er alle für die Veröffentlichung 

oder Verwertung erforderlichen Urheber- oder sonstigen Rechte dauerhaft besitzt oder 

erwirbt oder, soweit diese Rechte Dritten zustehen, er die entsprechenden Nutzungs-

rechte eingeräumt erhält und übertragen darf.  

(4) Soweit Rechte Dritter einer Übertragung nach Absatz 2 entgegenstehen oder diese auf 

andere Weise, auch im Hinblick auf die Zahlung zusätzlicher Vergütungen, beeinträchti-

gen, räumt der Auftragnehmer der Auftraggeberin die Rechte ein, die zur ordnungsge-

mäßen Erfüllung des Vertragszwecks erforderlich sind. Betreffend das Recht der Urhe-

ber auf Anerkennung ihrer Urheberschaft wird der Auftragnehmer alles Erforderliche un-

ternehmen, um einen Verzicht der Urheber hierauf zu erhalten. 
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(5) Alle Ansprüche des Auftragnehmers für die Übertragung der Nutzungsrechte auf die Auf-

traggeberin sind durch die aus dem Vertrag folgende Vergütung abgegolten. Dies gilt 

auch für den erforderlichen (nachträglichen) Erhalt und die Übertragung von Rechten 

Dritter. 

(6) Die Abs. 1 bis 5 gelten auch über das Vertragsende hinaus. Jede Veröffentlichung, Aus-

wertung oder Weitergabe der Leistung insgesamt oder von Teilen durch den Auftrag-

nehmer auch nach Vertragsbeendigung bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der Auf-

traggeberin. 

§ 11 Datenschutz, Vertraulichkeit 

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei der Verarbeitung von personenbezogenen Da-

ten die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen (insb. die Datenschutz-Grundverord-

nung, DSGVO) einzuhalten und diese Einhaltung dem jeweiligen Stand der Technik ent-

sprechend durch technische und organisatorische Maßnahmen sicherzustellen.  

(2) Der Auftragnehmer sorgt dafür, dass alle Personen, die von ihm mit der Bearbeitung 

oder Erfüllung des Vertrages betraut sind, die gesetzlichen Bestimmungen über den Da-

tenschutz beachten. Eine nach Datenschutzrecht erforderliche Verpflichtung auf das Da-

tengeheimnis ist spätestens vor der erstmaligen Aufnahme der Tätigkeit vorzunehmen 

und der Auftraggeberin auf Verlangen nachzuweisen.  

(3) Werden durch den Auftragnehmer personenbezogene Daten im Auftrag der Auftragge-

berin erhoben, verarbeitet oder genutzt, gehen die Parteien mit diesem Vertrag ein Auf-

tragsverarbeitungsverhältnis gemäß Art. 28 DSGVO ein. Um die sich die hieraus erge-

benden Rechte und Pflichten gemäß den gesetzlichen Vorgaben zu konkretisieren, 

schließen die Parteien ergänzend eine „Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung“ ab. Die 

„Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung“ sowie deren Anhänge sind Bestandteil des Ver-

trags. 

(4) Auf Verlangen der Auftraggeberin ist der Auftragnehmer verpflichtet, eine Vertraulich-

keitsverpflichtung zu unterschreiben.  

(5) Veröffentlichungen über die im Rahmen des Vertrages gewonnenen Erkenntnisse sowie 

Bezugnahmen auf die Auftraggeberin als Referenz (insb. durch Verwendung des Logos 

der Auftraggeberin) bedürfen der vorherigen Zustimmung durch die Auftraggeberin. 

§ 12 Antikorruptionsklausel, Vermeidung von Interessenskonflikten 

(1) Der Auftragnehmer erklärt seinen festen Willen, jeglicher Form von Korruption entge-

genzuwirken, insbesondere indem die eigenen Beschäftigten auf Korruptionsgefahren 

aufmerksam gemacht, über Folgen korrupten Verhaltens belehrt und geeignete organi-

satorische Maßnahmen getroffen werden.  

(2) Der Auftragnehmer und seine beauftragten Beschäftigten dürfen der Auftraggeberin ins-

besondere weder unmittelbar noch mittelbar Vorteile im Sinne von §§ 333 und 334 des 

Strafgesetzbuches anbieten, versprechen oder gewähren. 
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(3) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich jeder Tätigkeit für Dritte zu enthalten, bei der sich 

die Möglichkeit einer Interessenskollision zwischen der Auftraggeberin und Dritten erge-

ben können. Eine etwaige Interessenkollision ist gegenüber der Auftraggeberin offenzu-

legen. 

(4) Bei einem Verstoß gegen Absatz 2 und 3 hat der Auftragnehmer der Auftraggeberin eine 

Vertragsstrafe zu zahlen, unabhängig davon, ob die Auftraggeberin ihr außerordentli-

ches Kündigungsrecht ganz oder teilweise ausübt. Die Höhe der Vertragsstrafe beträgt 

das 50-fache des Wertes der angebotenen, versprochenen oder gewährten Geschenke 

oder sonstigen Vorteile in Korruptionsfällen, bzw. das 50-fache der ersparten Aufwen-

dungen oder des verursachten Schadens, höchstens jedoch 5 % des gesamten Auf-

tragswerts. Bei Rahmenvereinbarungen ist Auftragswert die geschätzte Menge oder, so-

fern diese nicht bestimmt ist, der Höchstwert. Ist ein Wert in diesem Sinne nicht feststell-

bar, beträgt die Vertragsstrafe 5 % des gesamten Auftragswerts. Bei einer Abweichung 

der Abrechnungssumme vom Auftragswert ist die Abrechnungssumme Bezugsgröße 

der Höhe der Vertragsstrafe. Geschenke und Vorteile im Wert von unter 25 € ziehen 

keine Vertragsstrafe nach sich. 

§ 13 Kündigung des Vertrages 

(1) Sofern eine ordentliche Kündigung nicht ausgeschlossen wird, ist die Auftraggeberin be-

rechtigt, den Vertrag unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Monats-

ende zu kündigen. Die Auftraggeberin teilt dem Auftragnehmer schriftlich mit der Kündi-

gung mit, ob und ggf. welche begonnenen Arbeiten noch zu beenden sind. Dem Auftrag-

nehmer steht Vergütung und Auslagenerstattung nur für die bis zum Wirksamwerden der 

Kündigung ganz oder teilweise erbrachten Leistungen zu.  

(2) Zudem kann der Vertrag von jedem Vertragspartner bei Vorliegen eines wichtigen Grun-

des – außerordentlich ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist - innerhalb einer angemes-

senen Zeit ab Kenntnis des Kündigungsgrundes – ganz oder teilweise gekündigt wer-

den. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dem kündigenden Teil unter Berücksichtigung 

des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des 

Vertragsverhältnisses bis zur Fertigstellung des Werkes, bis zur vereinbarten Beendi-

gung oder bis zum Ablauf der Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann. Besteht der 

wichtige Grund in der Verletzung einer vertraglichen Pflicht, ist die Kündigung erst nach 

erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe gesetzten Frist oder nach erfolgloser Abmahnung 

zulässig, soweit nicht gemäß § 314 i.V.m. § 323 Absatz 2 BGB eine Fristsetzung ent-

behrlich ist. 

(3) Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn 

(a) sich herausstellen sollte, dass der Auftragnehmer im Vergabeverfahren vorsätzlich 

unzutreffende Erklärungen abgegeben und sich hierdurch gegenüber den Mitbewer-

bern einen ungerechtfertigten Vorteil verschafft hat, 

(b) nach Zuschlagserteilung nachweislich wettbewerbsbeschränkende Absprachen des 

Auftragnehmers bekannt werden, 

(c) sonstige Umstände eintreten, die einen Ausschlussgrund nach §§ 123, 124 GWB 

unter Berücksichtigung des § 125 GWB begründen würden; 
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(d) der Auftragnehmer gegen die in § 12 auferlegten Pflichten verstößt und im Falle des 

§ 12 Abs. 3 der Verstoß nicht nur unwesentlich ist.  

(4) Außerordentliche Kündigungen haben in schriftlicher Form gemäß § 126 BGB zu erfol-

gen. Eine außerordentliche Kündigung ist zu begründen, wobei die Begründung keine 

Wirksamkeitsvoraussetzung für die Kündigungserklärung ist. Der Auftragnehmer hat alle 

Arbeitsunterlagen und Ergebnisse in dem Zustand, in dem sie sich zum Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens der Vertragsbeendigung befinden, der Auftraggeberin unverzüglich zu 

übergeben. Der Auftragnehmer hat Anspruch auf Vergütung für die bis zum Wirksam-

werden der Kündigung aufgrund des Vertrages erbrachten Leistungen. Die Vergütung 

entfällt aber für solche Leistungen, für die die Auftraggeberin darlegt, dass sie für sie 

aufgrund der Kündigung ohne Interesse sind. 

(5) Sonstige gesetzliche und vertragliche Kündigungs- und Rücktrittsrechte bleiben unbe-

rührt 

§ 14 Haftung und deren Beschränkungen 

(1) Sofern keine andere vertragliche Haftungsvereinbarung vorliegt, gelten für alle gesetzli-

chen und vertraglichen Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche die Regelungen 

der nachfolgenden Absätze. 

(2) Die Haftung der Auftraggeberin für Schäden des Auftragnehmers, die nicht auf einer 

vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung der Auftraggeberin, ihres gesetz-

lichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen, ist ausgeschlossen. Der Auftragneh-

mer stellt die Auftraggeberin von Ansprüchen Dritter auf Schadensersatz in Zusammen-

hang mit der Durchführung des Vertrages frei, insbesondere auch bei Verletzung von 

Rechten Dritter zum Schutz des geistigen Eigentums sowie bei datenschutzrechtlichen 

Verstößen. Der Auftragnehmer trägt die Kosten, die der Auftraggeberin in diesem Zu-

sammenhang entstehen. 

(3) Soweit vereinbart, weist der Auftragnehmer der Auftraggeberin bei Abschluss des Ver-

trages nach, dass er über die geforderte Haftpflichtversicherung aus einem Mitglieds-

staat der EU verfügt. Der Auftragnehmer wird den Versicherungsschutz bis zum Ende 

des Vertrages aufrechterhalten. 

(4) Die Haftungsbeschränkung gelten nicht für Ansprüche wegen Vorsatz und grober Fahr-

lässigkeit, bei der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei Arglist, 

soweit das Produkthaftungsgesetz zur Anwendung kommt sowie bei Garantieverspre-

chen. 

§ 15 Schlussbestimmungen 

(1) Ohne vorherige Zustimmung der Auftraggeberin ist der Auftragnehmer nicht berechtigt, 

Ansprüche aus oder auf Grundlage dieses Vertrages an Dritte abzutreten oder Verpflich-

tungen aus oder auf Grundlage dieses Vertrages auf Dritte zu übertragen. § 354a Abs. 

1 HGB bleibt unberührt. 

(2) Eine Zurückbehaltung oder Aufrechnung kann der Auftragnehmer nur mit unstreitigen, 

rechtskräftig festgestellten oder gerichtlich entscheidungsreifen Gegenansprüchen aus 

dem Vertrag geltend machen. 
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(3) Soweit nichts Anderes geregelt ist, bedürfen vertragliche Mitteilungen und Erklärungen 

mindestens der Textform. Das Erfordernis der Textform kann nur durch eine Vereinba-

rung der Parteien in Textform aufgehoben werden. 

(4) Erfüllungsort für die Leistungen des Auftragnehmers ist Berlin, soweit die Leistungen 

nicht nach diesem Vertrag oder ihrer Natur nach an einem anderen Ort zu erbringen 

sind. 

(5) Die Parteien vereinbaren die Anwendung des Rechts der Bundesrepublik Deutschland 

unter Ausschluss seines Kollisionsrechts sowie des UN-Kaufrechts.  

(6) Ausschließlicher Gerichtsstand ist Berlin. 

 

Hinweis: 

Im vorliegenden Vergabeverfahren nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland gibt der 

Bieter mit Einreichung seines Angebots sein Angebot ab. Die Annahme dieses Angebots erfolgt 

durch Zuschlagserteilung über die elektronische Vergabeplattform der Vergabestelle; hierdurch 

kommt der Vertragsschluss zustande. Einer gesonderten schriftlichen Vertragsunterzeichnung 

bedarf es daher nicht. 

 


